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Erklärung der Unparteilichkeit und Grundsätze der Konformitätsbewertung 

Die OmniCert Umweltgutachter GmbH führt alle Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungstätigkeiten 
unabhängig, objektiv und ausschließlich in eigener Verantwortung durch. Entscheidungen über die Erteilung, 
Aufrechterhaltung, Erneuerung, Erweiterung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung von 
Zertifizierungen, Validierungen und Verifizierungen werden ausschließlich durch die OmniCert 
Umweltgutachter GmbH und auf Basis objektiver Nachweise getroffen. Die OmniCert Umweltgutachter 
GmbH stellt sicher, dass alle relevanten Normen der angebotenen Zertifizierungs-, Validierungs- und 
Verifizierungsprogramme in der jeweils gültigen Fassung sowie alle einschlägigen gesetzlichen und 
programmspezifischen Anforderungen eingehalten werden. 

Zur Wahrung der Unparteilichkeit hält sich die OmniCert Umweltgutachter GmbH an folgende Grundsätze: 

• Prüfung jeder Anfrage auf mögliche Interessenkonflikte. 
• Ablehnung von Aufträgen, wenn die Unparteilichkeit nicht gewährleistet ist. 
• Keine Beratungsleistungen zu eigenen Zertifizierungs-, Validierungs- oder Verifizierungsprogrammen. 
• Einsatz von Auditoren/Verifizierern erst nach einer zweijährigen Karenzzeit, falls diese zuvor beim 

Kunden interne Audits oder Beratungen erbracht haben. 
• Verpflichtende Offenlegung möglicher Interessenkonflikte durch internes und externes Personal; 

Einsatz nur, wenn Neutralität zweifelsfrei gegeben ist. 
• Einrichtung eines Ausschusses zur Sicherung der Unparteilichkeit, der mindestens einmal jährlich tagt. 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der OmniCert Umweltgutachter GmbH werden dem 
Ausschuss transparent dargelegt, damit sichergestellt ist, dass keine wirtschaftliche, finanzielle oder 
organisatorische Einflussnahme die Unparteilichkeit gefährdet. 

• Keine Weisungsgebundenheit des fachlich tätigen Personals in seiner Bewertung. 
• Keine Auftragsvergabe an Beratungsorganisationen für Audits; Auditdurchführung ausschließlich durch 

einzelne qualifizierte Personen. 

Die OmniCert Umweltgutachter GmbH stellt sicher, dass nur qualifiziertes und kompetentes Personal 
eingesetzt wird, dass die Kompetenz aller eingesetzten Personen regelmäßig überwacht und 
weiterentwickelt wird und dass ausreichende Ressourcen und fachliche Unterstützung bereitgestellt 
werden. Die OmniCert Umweltgutachter GmbH wendet bei allen Tätigkeiten die in den Normen geforderten 
Prinzipien an, insbesondere professionelle Skepsis sowie angemessene Konservativität, sofern mehrere 
plausible Bewertungsalternativen bestehen. Die konkrete Umsetzung dieser Grundsätze ist in den 
Verfahrensregelungen der OmniCert Umweltgutachter GmbH festgelegt.  
 
Die OmniCert Umweltgutachter GmbH behandelt alle Kunden gleich, berücksichtigt die berechtigten 
Interessen aller relevanten Parteien und stellt sicher, dass alle Prozesse diskriminierungsfrei, 
nachvollziehbar und unabhängig durchgeführt werden. 
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